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^roiofoll
lier oriKitflidjett delegierten«

tierfummliutg ï>cê fdjroeijer.
©eiucr&eûereitîë 7. u. 8.ijuli
.1894 im §oteI ,5. „Somen"
in §erië«u.

2. «iljttttg
Sonntag 8. Quit, tiormittagö 8 Ufjr.

©ortfe^ung.)

§err Sßräftberit berbanft baS auSgegeic^nete, bureft attge*
meinen Seifatt ber Serfammlnng belohnte fReferat beS §errn
Aationalrat SBilb. Sie SDiSfnffion über feine Siefen wirb
eröffnet burd) §errn Sdfeibegger ('Sern). Sie Sljefen finb
alle boßftänbig rib^tig, aber man foHte bod) beute Sefcbliiffe
faffen, meiere ben aufgehellten ©rnnbfägen eine praftifdje
ÜRufeantoenbung berfd^affen. £err Srnnfd)inl)ter (St. Satten)
iuiinfcfjt, eS möchte baS ftteferat beS fjerrn SBitb gebrueft unb
ben Seftionen pr Serfügung gefteßt tnerben. §err Sireftor
9Reper (Aarau) finbet es erfreulieb, bah attmäiig bie fjattb«
toerfSmeifter pr ©infidjt font men, cS müffe ber Sagelunter*
riebt mebr als bisher pr Seltung fommett. Sie gorberitttg
beS ^Referenten, baß bie 2Reifter für ben entfpreebenben 3eit=
berlnft entfdpbigt roerben faßten, bürfte feboeb auf Schmierig«
feiten flohen. Scbmerltch merben fieb Snftitutionen finben,
toelcbe biefe SßfUdjt übernehmen; ein foIdjeS Serlaugen !ann
ober bie toeitere görberung be§ SageSunterricbteS binbern.

f?err tRbdjner (Aaratt) betrachtet e§ als eine Sdjanbe,
toenn baS ipanbmerf bie Dberaufficbt über bie Sebrltuge bera

Staate abtreten mürbe. Sine Itnterfiügung ber Sernfslebre
märe gerechtfertigt. 2Bir fotten mit attem fRacbbrucf gefeçlicbe
Seftimmungen über baS ßebröerbätiniS tierlangen, aber baS

§ineinregieren beS Staates nicht bnfben. Sie Sermebrung
ber gemerblicben SilbungSanftatten mirb immer mebr ben
SageSunterritfit pr Aotmenbigfeit machen, Aacbtftunben unb
SonntagSnnterrid)t finb nnpeefmähig. Sie Humanität er«

forbert, bah man auch bem ßebrlinge bie notmenbige ©rbolung
gönne. £>err Sdjeibegger (Sern) beanftanbet baS Serlangen
nach 91:arganifation ber „beftebenben ßebrmerfftätten" in
Sbefe 10. Aacbbem fid) biefe Qnftitutionen beroabrt haben,
fottte man nicht an ihrer Organifation rütteln..

Ser Referent, ©err SBilb, hält §errn iRpcbner entgegen,
bah biefer eine StaatSaufficbt über baS ßebrtingsmefen atS
eine Scbanbe für baS CQattbmerf betraute uttb bocfi gänjttcb
einer „©emerbepolijei" rufe. ©r fann biefe Auffaffuug nicht
teilen, benn ber junge SpanbmerEer ift ein Staatsbürger; bie

Deffentlidjteit bat bie Pflicht, fic£> ber jungen Serufsleute
anpnebraeu, benn fie bebatf ber §anbmtrfer. üSir haben
nicht nur 9tiicf|icbl p nehmen auf bie AMfier, fottbern auch
auf bie ßebrlinge. UebtigenS mitt Sbefe 9 bie Ausführung
ber ©runbfäge, bep. auch bie Auffidjt über bie SerufSlebre
unb bie SBerfftätten ben organifierten SernfStierbänben über«

tragen. — £>errn Scfjeibegger gegenüber hält ber fReferent
bafür, auch bie beftebenben ßebrmerfftätten fottten ftcb öer«

pflichtet fügten, tu ©rgänjung ber SSerfftatttebre Unterrichts
furfe eittgufüfjren. 2Bitt matt einen praftifd) ausführbaren
Sefcbluh faffen, fo fönnte ber Schmeiß ©eroerbetierein einen
Jîrebit Don cirfa jyr. 3000 ausfegen unb jeben ßebrmeifter,

Protokoll
der ordentlichen Delegierten-

Versammlung des schweizer.
Gewerbevereins 7. u. 8. Juli
1894 im Hotel ,z> „Löwen"
in Hcrisau.

2. Sitzung
Ssmilag 8. Juli, vormittags 8 Uhr.

(Fortsetzung.)

Herr Präsident verdankt das ausgezeichnete, durch allge-
meinen Beifall der Versammlung belohnte Referat des Herrn
Nationalrat Wild. Die Diskussion über seine Thesen wird
eröffnet durch Herrn Scheidegger (Bern). Die Thesen sind
alle vollständig richtig, aber man sollte doch heute Beschlüsse
fassen, welche den aufgestellten Grundsätzen eine praktische
Nutzanwendung verschaffen. Herr Brunschwyler (St. Gallen)
wünscht, es möchte das Referat des Herrn Wild gedruckt und
den Sektionen zur Verfügung gestellt werden. Herr Direktor
Meyer (Aarau) findet es erfreulich, daß allmälig die Hand-
Werksmeister zur Einsicht kommen, es müsse der Tagesunter-
richt mehr als bisher zur Geltung kommen. Die Forderung
des Referenten, daß die Meister für den entsprechenden Zeit-
Verlust entschädigt werden sollten, dürfte jedoch auf Schwierig-
leiten stoßen. Schwerlich werden sich Institutionen finden,
welche diese Pflicht übernehmen; ein solches Verlangen kann
aber die weitere Förderung des Tagesunterrichtes hindern.

Herr Rychner (Aarau) betrachtet es als eine Schande,
wenn das Handwerk die Oberaufsicht über die Lehrlinge dem

Staate abtreten würde. Eine Unterstützung der Berufslehre
wäre gerechtfertigt. Wir sollen mit allem Nachdruck gesetzliche

Bestimmungen über das Lehrverhältnis verlangen, aber das
Hiueinregieren des Staates nicht dulden. Die Vermehrung
der gewerblichen Bildungsanstalten wird immer mehr den
Tagesunterricht zur Notwendigkeit machen. Nachtstunden und
Sonntagsunterricht sind unzweckmäßig. Die Humanität er-
fordert, daß man auch dem Lehrlinge die notwendige Erholung
gönne. Herr Scheidegger (Bern) beanstandet das Verlangen
nach Reorganisation der „bestehenden Lehrwerkstätten" in
These 19. Nachdem sich diese Institutionen bewährt haben,
sollte man nicht an ihrer Organisation rütteln.

Der Referent, Herr Wild, hält Herrn Rychner entgegen,
daß dieser eine Staatsaufsicht über das Lehrlingswesen als
eine Schande für das Handwerk betrachte und doch gänzlich
einer „Gewerbepolizei" rufe. Er kann diese Auffassung nicht
teilen, denn der junge Handwerker ist ein Staatsbürger; die

Oeffentlichkeit hat die Pflicht, sich der jungen Bernfsleute
anzunehmen, denn sie bedarf der Handwerker. Wir haben
nicht nur Rücksicht zu nehmen auf die Meister, sondern auch
auf die Lehrlinge. Uebrigens will These 9 die Ausführung
der Grundsätze, bezw. auch die Aussicht über die Berufslehre
und die Werkstätten den organisierten Berufsverbänden über-
tragen. — Herrn Scheidegger gegenüber hält der Referent
dafür, auch die bestehenden Lehrwerkstätten sollten sich ver-
pflichtet fühlen, ui Ergänzung der Werkstattlehre Unterrichts-
kurse einzuführen. Will man einen praktisch ausführbaren
Beschluß fassen, so könnte der Schweiz. Gewerbeverein einen
Kredit von cirka Fr. 3990 aussetzen und jeden Lehrmeister,
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ber fid) berufen füßlt, gur 33ewerbung um einen Beitrag an
bie 23erufélet)re aufforbern. Ser ©taat follte erfi fpäter Bet--

gebogen werben. Sie llnterftiißung ber 23erufslef>re Beint

Rteifter läßt fief; am beften uttb fidjerften tut engern Greife
ber ©emeinbeit Durchführen, glep wie 3. 33. bie Itnterftüßung
ber Arbeitslofigfeit 2c.

©err ©cßeifcegger nimmt biefen ©ebanfen auf ltnb beam
tragt, ber ©eßweigeripe ©eWerbefeerein möge gr. 2—3000
auSfcßen, um in üerfcßiebenen Orten unb Söernfgarten I8er=

fudje angufteDen über bie praftifdje AuSfiibrbarfeit ber ent*
Widelten ©runbfäße. ©r pit ferner feine früöern Anträge
betreffenb Sbefe 10 aufrecht. Sie Befteßenben 2ebrwerfftäüen
Balten fp burcßauS npt über bie SBerfftattleßre bod) erhaben
unb haben allen begüglichett Anforberungen an organtfeßen
AnPluß jebergeit gerne entfpnpen. — ©err ©eßmiebmeifter
Reter (gltnau) befürwortet heffere ©perung bcS SeßrDer*
hältniffeS unb möglpfte Verhütung ber Ausbeutung ber 2eßr=
linge. — ©err Sit)ebner (Aarau) halt an feiner Auffaffung
feft. Sie S3erufêoer6âtibe finb allerbingS am beften geeignet,
bie ßehiberhältniffe gu orbnen. ©0 lange aber fein ©ewerbe*
gefeß beftebt, finb alle biefe (Einrichtungen illuforip.

Ser Antrag ©eßeibegger wirb angenommen unb beffen
Weitere Ausführung bem 3entraIüorftaub übertragen.

§err Sorner (Rorfcßaih) beantragt als ©rfaß ber Shefen 4

unb 9 folgenbe gaffung:
„©taat, öffentliche SBefen wie RerufSgenoffenPaften,

Schweig. ©ewerbeDerein unterftüßen bie RerufSauSbilbung
ber §anbWerfer in allen ihren gormen finangieC unb mora*
lifdj unb ftetten allgemein berbinblidhe SSorfcïjriften, Verträge
2C. über ba§ SeßrDerbältniS auf. — Sbefe 9 fällt weg."

Shefen 5, 6, 7 unb 8 finb bon feiner ©eite beanftanbet.
Betrcffenb Sbefe 10 berftänbigen fid) bie Herren Sßilb unb
iScßeibegger auf eine Rtobififation. Sie übrigen AbätrberungS*
antrage werben bem SentralDorftanb gur rebaftioneüen geft»
feßung überwiefen, fo baß nun, leßtere Rebaftion borbehalten,,
bie Anträge be§ §errn Referenten ungefähr folgenbe gaffung
erhalten würben :

„Sie Selegiertenberfammlung tes ©djweigerifc^en ®e*
werbebereinS fprpt fief) in Schiebung auf bie görberung ber

RerufSleßre beim Rfeifter für bie Sefolgung naebfießenber
©runbfäße auS:

1. Ser ©taat nimmt unter DRitwirfung ber ©emeinben
unb anberer Vertreter ber öffentlichen gniereffen bie RerufS*
auShilbung ber §anbwerfer ir. allen ihren gormen unter
feine Obßut unb fteflt auf bem ©efeßeSWege SSorfd^riften über
ba§ SehrberhältniS auf.

2. Ser ©taat übernimmt p biefem 3»tde bie ©arantie
für ein angemeffeneS Sehrgelb für jebe Seljre, Welche bei
einem als ßiefür befähigt unb geeignet anerfannten Rteifter
eingegangen unb nach ben ©runbfäßen eines bon ihm gut*
geheißenen ReriragcS Durchgeführt wirb. Siefem Rerirag
bleibt in jebem etugelnen gaHe bie Reftimmuug ber ©ingel*
heitert, wie Sauer ber Sehrgeit, ©chulbefuch währenb ber
Sehre unb Aufficht währenb ber Prüfung am ©nbe ber Sehr*
Seit, AnPfutig beS SehroerhältniffeS borbehalten.

3. Sie ©öhe beS SehrgelbcS foil auSrepenb bemeffen
unb babei Rüdfpt auf bie ber SBerfftäite burdh Siefruh ber

©djule währenb beS SageS entgogene 3eit genommen werben.
4. ©runbfäßlp foH barnabh geftrebt werben, baß ber

Sehrling bom Rleifter in Soft unb Sogis genommen wirb.
5. SReiftern, welche in grober Sßeife ihre ans bent Sehr*

berhältniffe entfpringenben Rfïpten bernadhläffigen, foH baS

Reiht, Sehrlinge gu halten, auf abminiftratibem ober rpter*
lichem SBege geitweilig ober gänglich aberfannt Werben.

6. 3Rit ber Ausführung biefer ©runbfäße fönnen an
Orten, wo foldje befielen, organifierte RerufSDerbänbe be*

traut werben.
7. Sie Schrwerfftätten, fowie weiter p erridjtenbe gaih*

Pulen fallen hauptfächlich pr ©rgängnng ber Sehre beim
Rteifter bienen unb bemgetnäß eingerichtet werben (©pegial*

furfe nach ben 3abreSgeiten unb gaeßgebieten). Ser ©taat
(©emeinben 2c.) unterftüßt biefe ©cßnlen unb ihren Refip.

(©cfitufj folgt.)

$iut=(£fjromf\
Scv Rohbau beé Sanöcsmufcuuts in Qüridj fdhreitet

rafcf) feiner SSolIenbung entgegen unb gewährt in feiner ®e*
famtheit einen imponierenben Anblict. Sie gange reich ge*
glieberte apiteftonipe Anlage ift überaus wirfungSDoll.
gnmitten beS großen RorraumS, ben man Dom Raßnbof her
pnächft betritt, fteigt ein fefter Surm p anfeßnlper ©ö^e
empor, glp flanfieren pr Reihten ein ©pegialbau, pr
Sinfen bie ©cßlußgiebelfront ber §auptanlage. Seßtere um*
pließi einen geräumigen gnnenranm, ber nach einer einigen
©eite hin frei gelaffer. wirb. Sie ©den werben marfiert
burch eigenartige Runbtürme, meldje in ihrer gangen Son*
ftruEtion recht lebhaft an bie alten Ritterburgen erinnern,
©ämtliche Rauten finb maffio aufgeführt, bie gunbamente
anS„ftarfem wiberftanbSfähigftem Rripfteinmauerwerf, bie

RarterreS pmeift auS gehauenem ©artftein. Sie eingelnen
©todwerfe weifen innen Rrucßfanbftein, außen Suffoerfleibung
auf. SaS Riörtelmaterial wirb allgemein als Dorpglich topiert.
Sie SufffteinDerfleibung Derlei!)! bem gangen Rau ein überaus
gewinnenbeS ©epräge. Sie betreffenben Rîaterialien würben
größtenteils aus bent St6ingerbru^ (Soggenburg) begogen
unb fiepern ben Steferanten Dolle Anerfennung. @S ift mit
Sicherheit angutiehmen, baß felbige aud) bei ben ft. gaHifdjen
öauten mehr unb mehr in Aufnahme fommen. Söadfteine
fanben DorgugSweife bei Rebenbauten unb bei ben Runb*
türmen 23ermenbung. Sie Sacßfiüble ergeigen bei mäßiger
©teigung ftarfe, folibe Serbänbe in ©olgfonftruftion.

Sie gnnenräume finb größtenteils nod) fret. SSeit unb
ließt feßaut fiih'S in bie ßeEen ©allen hinein, bie ßeute noch

nid)t burih baS SBanbrnanerWerf gegliebert ftnb, in benen

eingig bie ©erüftlagen bie werbenbe ©eftaltung Derraten. gür
bie ©unentböbenlagen, meldje bie eingelnen ©tagen abgrengen,
fommt feines gefdjlemmteS SîieS gut 23erwenbung. Sa, wo
bereits bie Sreppenftiege DoHenbet unb plangemäße Raum*
abteilungen Durchgeführt ftnb, erfennt man unfeßwer, baß ber

fertige Sotalbau bem SSefudjer Dielerlei lleberrafcßungen bieten
wirb. SSielfeitige ©ewölbefonftruftionen unb häufige SBenbel*

treppen 2c., bagit bie eigenartige AuSftattnng ber eingelnen
Räume werben bie gllufion altertümlichen ©eins mäcßtig
förbern. 23efonberS intereffant finb aueß bie genfterfaffungen.
©ie Weifen in g'lüdlicßer ©ruppierung eine gormenfüüe auf,
bie fonft woßl nirgenbS gefunben werben Dürfte. AHe je in
ber ©eßmeig gur ©eltung gefommenen Sauftile mit ißren
Abftufungen ßaben Serüdficßtigung gefunbett.

3ft erft ber Soloffalbau in all feinen Seilen Dollenbet
unb birgt er all bie reichen ©djâbe in fiih, bie er aufnehmen
foH, fo Wirb er auf Die Sauer einen gewaltigen AngießungS*
punft für ©eßweiger unb grembe bilben. ©eine gange ©e*

ftaltung entfpriißt in fcßönfter SBeife bem 3wede, bem er

Dienen foH. ©eine gange AuSftattnng unb ber Dolle Reidf*
tum feine® fünftigen gnßaltS werben ißm ungeteilte Sßürbigung
fiißerftellen. SaS bräutlidje 3iit'<h hatte guten ©runb, um
Den ©iß beS fihweigerifcßen SanbeSmufenmS mit bem trußigen
33ern in äßettbemerb gu treten. (,,©t. ©aller Sagbl.")

SaS ^ttfcßcngrabctt'SchulhauS in 3imdj geßt nun
aueß in innerer AuSfdjmûdnng feiner 23oUenbung entgegen.
©S ift ein SRufterfchnlßanS für große ©täbte aller Sänber
unb ein ©ßrenbenfmal für feinen tüd)tigen Ardjiteften unb
bie ©tabtDerwaltnng, welche beffen Sau befcßloß. ©eine
innere ©inridjtung bilbet eine ©eßenSwürbigfeit für grembe.

Sie ©oc^bauten für bie Stationen Der gu bauenben

Saßn 2anfcquart*££)ufiS ftnb in ben bünbuerifißen
blättern gur ©nbmiffion auSgeprieben.
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der sich berufen fühlt, zur Bewerbung um einen Beitrag au
die Berusslehre auffordern. Der Staat sollte erst später bei--

gezogen werden. Die Unterstützung der Berusslehre beim
Meister läßt sich am besten und sichersten im engern Kreise
der Gemeinden durchführen, gleich wie z, B. die Unterstützung
der Arbeitslosigkeit :c,

Herr Scheidegger nimmt diesen Gedanken auf und bean-

tragt, der Schweizerische Gewerbeverein möge Fr, 2—3000
aussetzen, um in verschiedenen Orten und Berufsarten Ver-
suche anzustellen über die praktische Ausführbarkeit der ent-
wickelten Grundsätze, Er hält ferner seine frühern Anträge
betreffend These 10 aufrecht. Die bestehenden Lehrwerkstätten
halten sich durchaus nicht über die Werkstattlehre hoch erhaben
und haben allen bezüglichen Anforderungen an organischen
Anschluß jederzeit gerne entsprochen, — Herr Schmiedmeister
Peter (Jllnau) befürwortet bessere Sicherung des Lehrver-
hältnisses und möglichste Verhütung der Ausbeutung der Lehr-
linge. — Herr Rychner (Aaran) hält an seiner Auffassung
fest. Die Berufsverbände sind allerdings am besten geeignet,
die Lehrverhältnisse zu ordnen. So lange aber kein Gewerbe-
gesetz besteht, sind alle diese Einrichtungen illusorisch.

Der Antrag Scheidegger wird angenommen und dessen

weitere Ausführung dem Zentralvorstand übertragen.
Herr Borner (Rorschach) beantragt als Ersatz der Thesen 1

und 9 folgende Fassung:
„Staat, öffentliche Wesen wie Berufsgenossenschaften,

Schweiz. Gewerbeverein unterstützen die Berufsausbildung
der Handwerker in allen ihren Formen finanziell und mora-
lisch und stellen allgemein verbindliche Vorschriften, Verträge
?c. über das Lehrverhältnis auf. — These 9 fällt weg,"

Thesen 5, 6, 7 und 8 sind von keiner Seite beanstandet.
Betreffend These 10 verständigen sich die Herren Wild und
Scheidegger auf eine Modifikation. Die übrigen Abänderungs-
anträge werden dem Zentralvorstand zur redaktionellen Fest-
setzung überwiesen, so daß nun, letztere Redaktion vorbehalten,^
die Anträge des Herrn Referenten ungefähr folgende Fassung
erhalten würden:

„Die Delegiertenversammlung des Schweizerischen Ge-
Werbevereins spricht sich in Beziehung auf die Förderung der

Berufslehre beim Meister für die Befolgung nachstehender
Grundsätze aus:

1. Der Staat nimmt unter Mitwirkung der Gemeinden
und anderer Vertreter der öffentlichen Interessen die Berufs-
ausbildung der Handwerker in allen ihren Formen unter
seine Obhut und stellt auf dem Gesetzcswege Vorschriften über
das Lehrverhältnis auf.

2. Der Staat übernimmt zu diesem Zwecke die Garantie
für ein angemessenes Lehrgeld für jede Lehre, welche bei
einem als hiesür befähigt und geeignet anerkannten Meister
eingegangen und nach den Grundsätzen eines von ihm gut-
geheißenen Vertrages durchgeführt wird. Diesem Vertrag
bleibt in jedem einzelnen Falle die Bestimmung der Einzel-
heiten, wie Dauer der Lehrzeit, Schulbesuch während der
Lehre und Aufsicht während der Prüfung am Ende der Lehr-
zeit, Auflösung des Lehrverhältnisses vorbehalten.

3. Die Höhe des Lehrgeldes soll ausreichend bemessen
und dabei Rücksicht auf die der Werkstätte durch Besuch der

Schule während des Tages entzogene Zeit genommen werden.
4. Grundsätzlich soll darnach gestrebt werden, daß der

Lehrling vom Meister in Kost und Logis genommen wird,
5. Meistern, welche in grober Weise ihre aus dem Lehr-

Verhältnisse entspringenden Pfl'chten vernachlässigen, soll das
Recht, Lehrlinge zu halten, auf administrativem oder Achter-
lichem Wege zeitweilig oder gänzlich aberkannt werden,

6. Mit der Ausführung dieser Grundsätze können an
Orten, wo solche bestehen, organisierte Berufsverbände be-

traut werden,
7. Die Lehrwerkstätten, sowie weiter zu errichtende Fach-

schulen sollen hauptsächlich zur Ergänzung der Lehre beim
Meister dienen und demgemäß eingerichtet werden (Spezial-

kurse nach den Jahreszeilen und Fachgebieten), Der Staat
(Gemeinden ec.) unterstützt diese Schulen und ihren Besuch.

lSchlus; folgt.)

Bau-Chronik.
Dcr Rohbau des Landcsmuscums in Zürich schreitet

rasch seiner Vollendung entgegen und gewährt in seiner Ge-
samtheit einen imponierenden Anblick. Die ganze reich ge-
gliederte architektonische Anlage ist überaus wirkungsvoll.
Inmitten des großen Vorraums, den man vom Bahnhof her
zunächst betritt, steigt ein fester Turm zu ansehnlicher Höhe
empor. Ihn flankieren zur Rechten ein Spezialbau, zur
Linken die Schlußgiebelsront der Hauptanlage. Letztere um-
schließt einen geräumigen Jnnenraum, der nach einer einzigen
Seite hin frei gelasser. wird. Die Ecken werden markiert
durch eigenartige Rundtürm?, welche in ihrer ganzen Kon-
struktion recht lebhaft an die alten Ritterburgen erinnern.
Sämtliche Bauten sind massiv aufgeführt, die Fundamente
aus^ starkem widerstandsfähigstem Bruchsteinmauerwerk, die

Parterres zumeist aus gehauenem Hartstein. Die einzelnen
Stockwerke weisen innen Bruchsandstein, außen Tuffverkleidung
auf. Das Mörtelmaterial wird allgemein als vorzüglich taxiert.
Die Tvffstcinverkleidung verleiht dem ganzen Bau ein überaus
gewinnendes Gepräge. Die betreffenden Materialien wurden
größtenteils aus dem Libingerbruch (Toggenburg) bezogen
und sichern den Lieferanten volle Anerkennung. Es ist mit
Sicherheit anzunehmen, daß selbige auch bei den st. gallischen
Bauten mehr und mehr in Aufnahme kommen. Backsteine
fanden vorzugsweise bei Nebenbauten und bei den Rund-
türmen Verwendung, Die Dachstühle erzeigen bei mäßiger
Steigung starke, solide Verbände in Holzkonstruktion,

Die Jnnenräume sind größtenteils noch frei. Weit und
licht schaut sich's in die hellen Hallen hinein, die heute noch
nicht durch das Wandmauerwerk gegliedert sind, in denen

einzig die Gerüstlagen die werdende Gestaltung verraten. Für
die Cunentbödeulagen, welche die einzelnen Etagen abgrenzen,
kommt feines geschlemmtes Kies zur Verwendung. Da, wo
bereits die Treppenstiege vollendet und plangemäße Raum-
abteilungen durchgeführt sind, erkennt man unschwer, daß der

fertige Totalbau dem Besucher vielerlei Ueberraschungen bieten
wird. Vielseitige Gewölbekonstruktionen und häufige Wendel-
treppen rc,, dazu die eigenartige Ausstattung der einzelnen
Räume werden die Illusion altertümlichen Seins mächtig
fördern. Besonders interessant sind auch die Fensterfassungen.
S>e weisen in glücklicher Gruppierung eine Formenfülle auf,
die sonst wohl nirgends gefunden werden dürfte. Alle je in
der Schweiz zur Geltung gekommenen Baustile mit ihren
Abstufungen haben Berücksichtigung gefunden.

Ist erst der Kolossalbau in all seinen Teilen vollendet
und birgt er all die reichen Schätze in sich, die er aufnehmen
soll, so wird er auf die Dauer einen gewaltigen Anziehungs-
Punkt für Schweizer und Fremde bilden. Seine ganze Ge-
staltung entspricht in schönster Weise dem Zwecke, dem er

dienen soll. Seine ganze Ausstattung und der volle Reich-
tum seines künftigen Inhalts werden ihm ungeteilte Würdigung
sicherstellen. Das bräutliche Zürich hatte guten Grund, um
den Sitz des schweizerischen Landesmuseums mit dem trutzigen
Bern in Wettbewerb zu treten, („St. Galler Tagbl.")

Das Hirschcngraben-Schulhaus in Zürich geht nun
auch in innerer Ausschmückung seiner Vollendung entgegen.
Es ist ein Musterschulhaus für große Städte aller Länder
und ein Ehrendenkmal für seinen tüchtigen Architekten und
die Stadtverwaltung, welche dessen Bau beschloß. Seine
innere Einrichtung bildet eine Sehenswürdigkeit für Fremde,

Die Hochbauten für die Stationen der zu bauenden

Bahn Landquart-Thusis sind in den bündnerischen
Blättern zur Submission ausgeschrieben.
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